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Bundesgesetz über die Enteignung der Liegenschaft Salzburger Vorstadt Nr. 15, 

Braunau am Inn. 

 

Das Bundesgesetz sieht die Enteignung des "Geburtshauses Adolf Hitlers" in Braunau am 

Inn vor, nachdem es nach jahrzehntelangen Verhandlungen zu keiner Einigung mit der Ei-

gentümerin kam. Nur eine dauerhafte Sicherung der Liegenschaft für die Republik kann ver-

hindern, dass das Objekt zu neonazistischer Agitation missbraucht wird.  

 

Die BAK begrüßt den Gesetzesentwurf und sieht die Notwendigkeit der Enteignung, weist 

jedoch aus verfassungsrechtlicher Vorsicht hinsichtlich von Enteignungen daraufhin, dass in 

den Gesetzestext bzw. in die erläuternden Bemerkungen ein Konzept über die Zukunft des 

dann der Republik gehörenden Objektes bzgl. einer dauernden Unterbindung eines beja-

henden Gedenkens an den Nationalsozialismus aufzunehmen wäre. 
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